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Public Corporate Governance bezeichnet 
den rechtlichen und faktischen Ordnungs-
rahmen für die Steuerung, Überwachung 
und Leitung von Organisationen der öf-
fentlichen Hand mit selbstständiger Wirt-
schaftsführung. Die Befassung mit die-
sem Thema ist auch deshalb von großer 
Bedeutung, da Studien in diesem1 Be-
reich nach wie vor gravierende Probleme 
für die öffentliche Hand zeigen.2 

Ein PCGK soll das Bewusstsein  
für verantwortungsvolle Public  
Corporate Governance stärken
Public Corporate Governance soll die 
Steuerungsfähigkeit und -qualität der öf-
fentlichen Hand verbessern. Ziel und Re-
gelungsmotivation ist es, die Effektivität 
und Effizienz von öffentlichen Unterneh-
men bei der Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben sicherzustellen. Die öffentliche Hand 
soll mithilfe leistungsstarker Strukturen 
und Prozesse als informierter, aktiver  
Eigentümer und Gewährleister agieren. 
Ein Public Corporate Governance Kodex 
(PCGK) spielt hierbei eine besondere 

1 Vgl. Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung 
öffentlicher Unternehmen – Empirische Analyse und Handlungs- 
empfehlungen zur Public Corporate Governance. Wiesbaden: Sprin-
ger Gabler.; Papenfuß, U. (2019): Public Corporate Governance. In:  
Veit, S. et al. (Hrsg.): Handbuch zur Verwaltungsreform. Wiesbaden: 
Springer VS.

2 Vgl. Papenfuß, U. (2019): Public Corporate Governance. In: Veit, S. et. 
al. (Hrsg.): Handbuch zur Verwaltungsreform. Wiesbaden: Springer VS.

Rolle. Dabei handelt es sich um eine  
Zusammenstellung von Grundsätzen zur 
verantwortungsvollen Steuerung, Leitung 
und Überwachung von und in öffentli-
chen Unternehmen und Organisa tionen 
der öffentlichen Hand mit selbstständi-
ger Wirtschaftsführung, die sich bereits 
einschlägig bewährt haben. Mit seinen 
Regelungen spricht er viele einzelne Fel-
der und Instrumente in den Bereichen 
Public Corporate Governance, Beteili-
gungssteuerung und Beteiligungsma-
nagement an.

Seit 2005 haben in Deutschland mittler-
weile gut 50 Gebietskörperschaften auf 
allen föderalen Ebenen jeweils unter-
schiedliche Kodizes eingeführt. 

Ein idealtypischer Kodex formuliert Ziele, 
Verantwortlichkeiten bzw. Zuständigkei-
ten, Pflichten, Rechte, Instrumente und 
Prozesse auf drei unterschiedlichen Ebe-
nen: 
1.  Regelungen auf Ebene der Gebiets-

körperschaft für Politik und Verwal-
tung als Gesellschafter, 

2.   Regelungen zu Beziehungen zwischen 
der Gebietskörperschaft und Unter-
nehmen sowie 

3.  Regelungen für die jeweiligen Unter-
nehmen selbst. 

Die hohe gesellschaftspolitische und ökonomische Bedeutung von Public Corporate Governance 

ist durch empirische Studien belegt. Derzeit gibt es in Deutschland circa 16.000 öffentliche Un-

ternehmen, die wichtige Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehmen. Auf kommunaler Ebene 

sind mehr als die Hälfte der öffentlich Beschäftigten nicht in der Verwaltung, sondern in öffent-

lichen Unternehmen tätig. Über 50 Prozent der Investitionen der öffentlichen Hand erfolgen hier 

über öffentliche Unternehmen; fast 60 Prozent der Verschuldung der öffentlichen Hand liegen in 

den Auslagerungen und nicht im Kernhaushalt. Public Corporate Governance besitzt besondere 

Relevanz für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in qualitätsgerechter, wirtschaftlicher und nach-

haltiger Form.1 
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Von den Empfehlungen eines Kodex kön-
nen die Unternehmen situationsgerecht 
abweichen. Sie sind dann aber verpflich-
tet, dies jährlich in einer sogenannten 
Entsprechenserklärung zu begründen 
und die stattdessen gewählte Lösung 
nachvollziehbar zu erläutern („Comply or 
Explain“-Prinzip). Bei der Befolgung ein-
zelner Empfehlungen besteht Flexibilität, 
aber die Abgabe und Veröffentlichung  
einer Entsprechenserklärung mit Kurz-
begründung eventueller Abweichungen 
ist durch eine Verankerung in der Satzung 
verbindlich und keine bloße „Absichtser-
klärung“.

Wichtig ist hervorzuheben, dass eine Ab-
weichung von einer Empfehlung nicht 
per se als „Mangel“ zu verstehen ist. Ein 
fundiertes Verständnis für die Philoso-
phie von „Comply or Explain“ und eine 
konstruktive Abweichungskultur ist von 
wesentlicher Bedeutung, um die mit ei-
nem Kodex verbundenen Potenziale aus-
zuschöpfen. 

PCGKs können somit deutlich weiter rei-
chende Anforderungen für die Leitung 
und Überwachung verfassen, die auf-
grund der Inflexibilität von Gesetzen da-
rin nicht formulierbar wären. Angesichts 
der Abweichungsmöglichkeit ist es auf-
grund der besonderen Anforderungen in 
der öffentlichen Wirtschaft machbar, 
Grundsätze verantwortungsvoller Lei-
tung und Überwachung im Zweifelsfall 
eher strikter als lockerer zu formulieren. 

In der Praxis erhebliche Regelungs
unterschiede
Deutschlandweite Analysen von Public 
Corporate Governance Kodizes zeigen in 
allen zentralen Regelungsfeldern jedoch 
erhebliche Gestaltungsunterschiede. 
Dies betrifft sowohl die konzeptionellen 
Grundsätze in den Kodizes als auch die 

praktischen Vorgehensweisen. Beispiele 
dafür sind etwa Verantwortlichkeiten und 
Abläufe bei der Entwicklung von Unter-
nehmensstrategien und -zielen, der Ziel-
vereinbarung zwischen Gebietskörper-
schaft und Geschäftsführungen, den  
Be richtsinhalten der Geschäftsführung 
an den Aufsichtsrat sowie der Vermei-
dung und Offenlegung von Interessen-
konflikten.3 

Zahlreiche Autoren haben die Qualität 
und Uneinheitlichkeit von PCGKs kritisiert 
und die Entwicklung eines entsprechen-
den Musterkodex mit Nachdruck emp-
fohlen.4 Aktuell erfolgt vor diesem Hinter-
grund eine Konsulta tionsbefragung im 
Rahmen der Entwicklung des Public Cor-
porate Governance-Musterkodex, zu der 
alle mit Public Corporate Governance 
(PCG) und Beteiligungssteu erung befass-
ten Akteure zur Teilnahme eingeladen 
sind.5 

Der PCG-Musterkodex soll ein fundiert 
ausgearbeitetes Unterstützungsangebot 
sein, welches die Gebietskörperschaften 
für die jeweilige Etablierung eines PCGK 
oder die regelmäßig vorgesehene Evalu-
ation eines bereits vorliegenden PCGK 
kostenfrei nutzen können. 

Der PCG-Musterkodex besitzt den Cha-
rakter einer Leitlinie; aus Praxissicht kann 

3 Vgl. Papenfuß, U. (2013): Verantwortungsvolle Steuerung und Leitung 
öffentlicher Unternehmen – Empirische Analyse und Handlungsemp-
fehlungen zur Public Corporate Governance.

4 Vgl. u.a. Budäus, D. / Srocke, I. (2003): Public-Corporate-Governance-
Kodex – Ein Ansatz zur Verbesserung des Steuerungs- und Kontroll-
systems im öffentlichen Sektor. In: Öffentliche Verwaltung und Non-
profit-Organisationen, S. 79 –102; Ruter, R. / Müller-Marques Berger, 
T. (2005): Corporate Governance und öffentliche Unternehmen. In: 
Deutscher Corporate Governance Kodex: Ein Handbuch für Entschei-
dungsträger; siehe ausführlich Papenfuß, U. (2017): Public Corpo- 
rate Governance Kodizes: Wie wir einen bundeslandübergreifenden  
Musterkodex entwickeln können. In: Anreizsysteme, Personal-
management und Vergütung in den Unternehmen der Kommunen, 
des Bundes und der Länder, S. 45 –66.

5 Eine Teilnahme ist über folgenden Link möglich: https://konsultations-
befragung.sslsurvey.de/PCG-Musterkodex. Im Rahmen des Konsul-
tationsverfahrens findet am 19./20.9.2019 der ZU|kunftssalon Public 
Corporate Governance-Musterkodex an der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen statt, vgl. puma.zu.de.

er auch als Handreichung oder „Instru-
mentenkasten“ verstanden werden. Er 
wird auf einer Internetseite veröffentlicht 
und kann für die erforderlichen Aus-
tauschprozesse zu dem jeweiligen PCGK 
vor Ort situationsgerecht genutzt wer-
den. Durch eine verstärkte Zusammenar-
beit zwischen Gebietskörperschaften 
soll der PCG-Musterkodex übergreifen-
den Mehrwert und Arbeitserleichterun-
gen im Alltag liefern. 

Sowohl für börsennotierte Unternehmen 
als auch für Familienunternehmen wur-
den hochrangige Kommissionen zur kon-
tinuierlichen Weiterentwicklung der Cor-
porate Governance etabliert – im öffent-
lichen Sektor hingegen wurden Kodizes 
von den Gebietskörperschaften bisher 
weitgehend lokal eigenständig erarbei-
tet. Eine Expertenkommission für einen 
PCG-Musterkodex soll im Rahmen des 
laufenden Konsultationsverfahrens wei-
ter diskutiert und eingerichtet werden.

Forschungsbedarf besteht weiter
Im deutlichen Gegensatz zu den zahl-
losen Studien für die Privatwirtschaft 
sind öffentliche Unternehmen empirisch 
nach wie vor nur äußerst gering er-
forscht. Die belegte Relevanz erfordert 
eine deutliche Intensivierung der empiri-
schen Untersuchung von Public Corpo-
rate Governance sowie den Austausch 
zwischen Praxis und Wissenschaft. So 
haben wir am Lehrstuhl auch gemein-
sam mit dem Institut für den öffent-
lichen Sektor ein Forschungsvorhaben 
eingeleitet, in dem die Effekte von 
PCGKs in der Praxis analysiert werden 
sollen. Public Corporate Governance ist 
ein Schlüsselthema für den Staat und 
verdient besonderes Engagement in 
Praxis und Wissenschaft. 
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Seeblick vom Seecampus, dem Veranstaltungsort des „ZU|kunftssalon Public Corporate Governance-Musterkodex“
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